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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMIN ISTERIUM FüR JUSTIZ 

18.122-9a/72 

An den 

der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Ge:;etzgel.nmgsperiode 

jJ. 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1010 Iv i e n 
11=""--"--"--'--

.E.1 Z . ..2 3 u.I-:..l\TJ~ / 19 7 2 

Die mir am 3. Februar 1972 übermittelte schrift­

liche Anfrage der Herren Abgeordneten zum Na tj.onalra.t 

Dr. G r u b er, Dr. B 1 e n kundGenossen, 

Z 23l~ J·-'NH./197 2, betreffend das Problem der liertgren­

zen im österreichischen Strafgesetz~ beantworte ich 

, .. ie folgt: 

Zu 1.: .. ~ ..... 
Der Oberste Gerichtshof hat schon in seinem Tä­

tigkeitsbericht für das Jahr 1967 eine Erhöhung der 

strafrechtlichen' yrertgrenzen angeregt. Dadurch sollte 

eine wegeri des Personalmangels beim Obersten Gerichts­

hof dringend notwendige Entlastung dieses Gerichtshofes 

erreicht werden, da nach einer Wertgrenzenanhebung ein 

Teil der Straftaten im Bereich der Verrnögensdelikte, 

die heute auf Grund des Schadensbetrages Verbrechen 

sind, nur mehr Übertretungen darstellen würden, die 

im Rechtsmittelverfahren nicht zum Obersten Gerichts­

hof gelangen ,vürden. 

Der Wunsch nach Erhöhung der straf'rechtlichen 

Wertgrenzen ,ro.rde anlä.ßlich der Vorsprache einer Dele­

gation des Obersten Gerichtshofes unter FUhrung seines 
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(früheren) Präsidenten Dr. Elsigan bei mir am 3. Februar 

1971 wiederholt. Die Forderung nach Erhölnmg der straf­

rechtlichen Wertgrenzen ist somit nicht bloß ein,persön-

1iches Anliegen des (jetzigen) Präsidenten des Obersten 

Gerichtshofes Dr. Pallin. 

Zu 2.: 

Die Regierungsvorlage fUr ein naues Strafgesetz­

buch, die in parlamentarischer Behandlung steht, trägt 

hinsichtlich der Erhöhung der lfertgrenzen grundsätzlich 

detivom Herrn Präsidenten des Obersten Gerichtshofes 

angestell ten Ertvägtmgen Hechnung. , 
i 

Daraus ergibt sich auch meine eigene Stellung hiezuo I 
Ich halte das Inkrafttreten des neuen Strafgesetzes I 

I 

insgesamt s01"i0 der im straf'gesetzent'l;{urf vorgesehel~en 

lfertgrenzen für dringlj_ch. 

Eille Erhöhung der gel tenc1en liertgren2;en konunt 

sow'ohl unter dem Gesichtspunl<:t einer Anpassung an die 

Kaufkraftveränderung des Geldes und auch allS anderen 

Gründen in Betracht. Die letzte derartige Valorisierung 

erfolgte durch die Strafgesetznovelle 1963, BGBl.Nr.175. 

Hiebei. lrurde, um weitare Novel1ierungen in. den folgenden 

Jahren entbehrlich zu machen, eine :!!te1:~~,;;E..;~run§f! 

vorgenommen; . die so errechneten ,Beträge ~rorden überdies 

auf "runde Zahlen" nach oben erhHht. Die seit 1963 gel­

tenden lfe~renzen belaufen sich demn.ach auf das Zeh n ... 

fache der (Alt-)Schi11ingbeträge des Jahres 1938, obwohl 

der vomÖsterreichischen Statistischen Zentralamt rech­

nerisch fo.rtgef'ührte Kleinhandelspreisindex auf' der 

Basis März 1938 = 100 zum Zeitpunkt der Ausarbeitung der 

Straf'gesetznovelle 1963 (März 1963) erst die Meßzahl 861_5 

erreicht hatte. 

Die Heßzahl desselben Index fUr den Honat Jänner 

1972 beträgt 1197,6. Unter dem Gesichtspunkt einer An·~ 

passung der lVertgrenzen an die Kalli'kraft dare sterrei-
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\vE}re 
chi schen ''lährung im Jänner 1972 jdemnach eine Erhöhung 

dieser Gren:z.en gegenüber dem Ja.hr 1938 auf das Z,-rölf­

fache gerechtfertigt. Geht man von der bereits 1963 

gegenüber 1938 erfolgten Verzelmfachung aus, so er­

gäbe sich demnach eine Anhebung der geltenden W'ert-

gren;>;en um rund 20 ~;;. Das \"ürde bedeuten, daß die 

wichtigste Vlertgrenze von 2.500 S, die bei einer Reihe 

von Vermögensdelikten für die Unterscheidung von Ver­

brechen und Übertretungen maßgebend ist, auf 3.000 S 

anzuheben wäre. Eine so bescheidene Wertgrenzenerhöhung 

hätte somit nur sehr' geringe praktische Auswirkungen~ 
I 

Jt Eine Erhöhung der liertgrenzen um mehr als 20 p 

ließe sich somit mit einer bloßen Anpassung an die 

Kaufkraftverminderung der öst.erreichischen Währung 

nicht begründen. Ein Anlaß, nach dem Vorbild der Wert­

grenzenerhöhung- im Jahr 1963 einen Vorgriff auf eine 

mögliche künftige Kaufkra:ftverminderung des Geldes 

vorzunehmens b(~steht nicht. J)enn zldschen 1963 und 1972 

liegt fast ein Jahrzehnt. Dagegen $011 das bereits in 

parlamentarischer Beratung stehende neue Straf'gesetz·~ 

buch bereits mit Beginn des Jahres 1975 in Kraft tre·~ 

ten. 

Die Regierungsvorlage dieses neuen Strafgesetz­

buches enthäl,t zwei Wertgrenzen, nämlj"ch eine untere 

von 5.000 S und eine 'Wertgrenze fü.r Vermögensdelik.te 

mit besonders hohem Schaden von 100.000 S. Eine aus­

führliche Begründung für die Fests-et7.,:ung dieser i'lert­

grenzen im neuen Strafgesetz findet sich in den Erläu­

terungen zur Regierungsvorlage eines Strafgesetzbuches 

(S. 266ff.). 

Zu l~.: 

Im Hinblick auf die Auf'nahme der parlamentarischen 

Beratungen über die Regierungsvorlage eines Strafgesetz­

buches, das am 1. Jänner 1975 in Kraft treten soll, ,drd 
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in der zuständigen Sektion des Bunclesministeriums :für 

Justiz an einer gesonderten Strafgesetz-Wertgrenzen­

novelle nicht gearbeitet. Nach Meinung des Bundesmini­

steriums für Justiz sollen jetzt alle Bemühungr:m auf die 

zügige Beratung und das zeitgerechte Inkraf'ttreten des 

neuen st~afgeseizes, das eine umfass~nde Neufastsetzung 

der strafrechtlicb~n Wertgrenzen enthalten wird, konzen­

triert 't\"erden. 

23. Härz 1972 

Der ,Bundesminister: 
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